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Die Welt ist rosa und blau













Beim pinken 
Überraschungs-Ei geht 
es nicht um Mädchen, 
sondern um Jungen

Antje Schrupp







Die Macht der Bilder



Charles und Diana,

Royal Wedding, 1981





Welche Bilder wirken?







Hure oder Heilige



Einstellungen: Amerikanisch



Vampire

�Titel



Collage der 

Titelbilder der 

Twilight-Tetralogie/

Bis(s) zum….



Aus: Promiflash, 

2013











Mädchen im Internet









Körper und Photoshop





„Auch ich sehe, wenn ich 

morgens aufwache, nicht aus 

wie Cindy Crawford"
Cindy Crawford











Catherine Zeta-Jones



Photoshop vs. Realität





„Vor 20 Jahren wogen die 

Models 8 % weniger als die 

Durchschnittsfrau. Heute 

wiegen sie 23 % weniger.“











Spielen auf eigene Gefahr









„Die freie Meinung einer Frau ist 
der Minirock des Internets“

Laurie Penny











3. Soziale Netzwerke



3. Soziale Netzwerke



2. Beleidigung (§ 185 StGB, 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren)

3. Verleumdung (§ 187 StGB, 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren)

4. Diebstahl (242 StGB, Freiheitsstrafe 
bis fünf Jahren), außerdem 
Sachbeschädigung (§ 303 StGB, 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren)

5. Verleumdung (§ 187 StGB, 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren)



Cyber-Mobbing: Gesetze

Gesetzverschärfung § 201a StGB Anfang 2015

"Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch 

Bildaufnahmen„:

� Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe, wer 

unbefugt Fotos oder Filme herstellt oder überträgt, 

welche "die Hilflosigkeit einer anderen Person zur 

Schau" stellen und dadurch "den höchstpersönlichen 

Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt„ oder 

wer "unbefugt von einer anderen Person eine 

Bildaufnahme, die geeignet ist, dem Ansehen der 

abgebildeten Person erheblich zu schaden, einer 

dritten Person zugänglich macht"


